HINWEISE ZUM AUSFÜLLEN DES FRAGEBOGENS:
1. Seite:
Urkundenart:
Geburtsurkunde mit mehrsprachigem Formular für Deutschland = rodný list s cizojazyčným formulářem pro Německo;
Geburtsurkunde mit Apostille = rodný list s apostilou - entsprechend der Anordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 2016/1191 vom 6. Juli 2016 mit der Gültigkeit seit dem 16.02.2019 sollte im Rahmen der EU nicht mehr verlangt werden, erkundigen Sie sich bitte jedoch bei der Stelle, der Sie das Dokument vorlegen werden, ob die Apostille trotzdem verlang, wird;

Kopie der Geburtsregistrierung = doslovný výpis z matriky narození (kopie zápisu narození) - für eine Ahnenforschung ist wiederum eine Kopie der Registrierung (doslovný výpis z matriky narozeni) günstiger, da diese alles enthält, was damals eingetragen wurde.
Heiratsurkunde mit mehrsprachigem Formular für Deutschland = oddací list s cizojazyčným formulářem pro Německo
Heiratsurkunde mit Apostille = oddací list s apostilou - entsprechend der Anordnung des
Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 2016/1191 vonl 6. Juli 2016 mit der Gültigkeit seit dem 16.02.2019 sollte im Rahmen der EU nicht mehr verlangt werden, erkundigen Sie sich bitte jedoch bei der Stelle, der Sie das Dokument vorlegen werden, ob die Apostille trotzdem verlangt wird;

[image: ]Kopie der Heiratsregistrierung = doslovný výpis z matriky manželství (kopie zápisu manželství) für eine Ahnenforschung ist wiederum eine Kopie der Registrierung (doslovný výpis z matriky manželství) günstiger, da diese alles enthält, was damals eingetragen wurde;
Sterbeurkunde mit mehrsprachigem Formular für Deutschland = úmrtní list s cizojazyčným formulářem pro Německo;
Sterbeurkunde mit Apostille = úmrtní list s apostilou - entsprechend der Anordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 2016/1191 vom 6. Juli 2016 mit der Gültigkeit seit dem 16.02.2019 sollte im Rahmen der EU nicht mehr verlangt werden, erkundigen Sie sich bitte jedoch bei der Stelle, der Sie das Dokument vorlegen werden, ob die Apostille trotzdem verlangt wird;

Kopie der Sterberegistrierung = doslovný výpis z matriky úmrtí (kopie zápisu úmrtí) - für eine Ahnenforschung ist wiederum eine Kopie der Registrierung (doslovný výpis z matriky úmrtí) günstiger, da diese alles enthält, was damals eingetragen wurde.
2. Seite:
Als Zweck der Anforderung geben Sie bitte an: bitte wählen Sie aus
pro úřední potřebu = für Amtszwecke 	
pro osobní potřebu = für persönlichen Gebrauch 
pro dědické řízení = fiir Nachlassverfahren 
pátrání po předcích = Ahnenforschung

BEZAHLUNG DER GEBÜHREN:
 
Das tschechische Standesamt sollte Sie schriftlich (am schnellsten geht es per E-Mail) über die Höhe der Gebühren benachrichtigen und Ihnen die Bankverbindung zusenden. Beachten Sie bitte, dass Sie Ihre Bank anweisen, dass alle Umrechnungsgebühren der Banken zu Ihren Lasten gehen, aber nicht von der Summe der Gebühr abgezogen werden soll!

BEMERKUNGEN - bitte ganz wichtig:
Das erste x) - bitte einkreisen und JA BITTE/ ANO PROSIM dazu schreiben, wenn die   Urkunde/n für deutschsprachige Behörde/n bestimmt ist/sind  
Das zweite x) — bitte UNBEDINGT einkreisen und JA BITTE/ ANO PROSIM dazu schreiben.
Das betrifft vor allem die Personen, die eine Urkunde für sich selbst anfordern, damit die Urkunde nicht mit der tschechischen Form des Vornamens (z, B. Franz würde eine Urkunde mit dem Vornamen "František", Johann mit dem Vornamen „Jan", Maria mit dem Vornamen "Marie", Elisabeth mit dem Vornamen „Alžběta" usw. erhalten) ausgestellt wird. Nur wenn die betroffene Person es selbst beantragt hat (durch Einkreisen dieses Punktes), wird der Vorname in der Geburtsurkunde so angegeben, wie es im Register eingetragen wurde.
Für Antragsteller, die mit der Person auf der Urkunde nicht identisch sind oder Personen, die mehr als nur 1 Vornamen haben, bitte den fett geschriebenen und unterstrichenen Satz entweder einkreisen oder unterstreichen und mit einem farbigen Marker im Fragebogen deutlich machen, damit das Standesamt den/die Vornamen (im ursprünglichen Wortlaut) in der Rubrik "Bemerkung" angeben kann.
Das dritte x)
Beachten Sie bitte, dass Apostille seit dem 16.02.2019 auf dem Gebiet der EU nicht mehr verlangt werden sollte. Bitte klären Sie es mit Ihrer Behörde ab und weisen Sie diese auf die Anordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 2016/1191 vom 6. Juli 2016 mit der Gültigkeit ah dem 16.02.2019 hin.
Sollten Sie die Urkunde für einen Nicht-EU-Staat benötigen, dann tragen Sie bitte das Land in der Rubrik ein.
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